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Marktgemeindeamt Kollerschlag 
 Markt 14 
 4154, Bezirk Rohrbach, OÖ. 
 

 Zahl: 1 / 2018 Kollerschlag, 29. Jänner 2018 
 
 

K U N D M A C H U N G 
 
 
Im Sinne des § 94 Abs. 6 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kund- 
gemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Kollerschlag in der Sitzung am             
26. Jänner 2018 folgende, die Öffentlichkeit berührende, Beschlüsse gefasst hat: 
 
 
1.) Kenntnisnahme des Protokolls der Sitzung des Ausschusses für Schul- und 

Kindergartenangelegenheiten vom 24.1.2018 
 
Das Protokoll der gegenständlichen Ausschusssitzung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
2.) Gemeindekindergarten Kollerschlag 
 

a) Erlassung einer neuen Tarifordnung und einer neuen  
Kinderbetreuungseinrichtungs-ordnung gemäß OÖ. Kinderbetreuungsgesetz-
Novelle 2017 

 
Die Tarifordnung und die Kinderbetreuungseinrichtungsordnung wurden an die neuen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst und beschlossen und werden als eigene 
Dokumente kundgemacht! 
 

 
b) Errichtung einer provisorischen dritten Gruppe ab dem Arbeitsjahr 2018/19 

 
Nachdem bei der Anmeldung für das Arbeitsjahr 2018/19 insgesamt 55 Kinder angemeldet 
worden sind, kann mit 2 Gruppen das Auslangen nicht mehr gefunden werden. Der 
Gemeinderat hat daher beschlossen, eine dritte Gruppe provisorisch in den bestehenden 
Kindergartenräumlichkeiten einzurichten. Durch die Mitbenützung des VS-Turnsaales und 
die Anschaffung von mobilen Garderobenelementen sollte mit dem vorhandenen Platz das 
Auslangen gefunden werden. 
 
 

c) Beratung über die weitere Vorgangsweise betreffend bauliche Erweiterung des 
Kindergartens 

 
Aufgrund der Geburtenzahlen und der Tatsache, dass die Kinder in den kommenden Jahren 
vermutlich jeweils 3 Jahre den Kindergarten besuchen, besteht in Kollerschlag der Bedarf für 
eine fixe dritte Gruppe. Es soll daher der Antrag auf Genehmigung eines Kindergarten-
Zubaus beim Land OÖ. eingebracht werden. Betreffend Krabbelstube soll mit den 
Nachbargemeinden eine Bedarfserhebung gemacht werden. 
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3.) Ankauf eines neuen Beckenreinigers für das Freibad 
 
Beim Gewitter im Sommer 2017 wurde der Beckenreiniger beschädigt. Laut Schätzung der 
Fa. Mariner hätte eine Reparatur des Beckenreinigers etwa 5.000 Euro netto gekostet. 
Nachdem die Reparatur eines 10 Jahre alten Gerätes allerdings nicht sinnvoll gewesen wäre, 
wurde mit der OÖ. Versicherung vereinbart, dass der Kostenersatz auch für den Ankauf eines 
neuen Beckenreinigers verwendet werden kann. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, 
einen neuen Beckenreiniger bei der Fa. Mariner im Rahmen eines Mietkaufmodells 
anzuschaffen. Die monatliche Miete beträgt € 216,- netto und ist durch die 
Versicherungsleistung für 2 Jahre finanziert. 
 
 
 
4.) Ehrung von Persönlichkeiten 
 
Der Gemeinderat hat folgende Ehrungen beschlossen: 
 
Ehrenbürger: 
Pfarrer Konsistorialrat Laurenz Alois Neumüller 
Gemeindearzt Dr. Josef Leitner 
 
Goldene Ehrennadel: 
Ignaz Märzinger, Hanriederstraße 
 
Dank und Anerkennung: 
Gruber Veronika, Rohrbacherstraße 
Neundlinger Gertraud, Leitenweg 
Rauscher Renate, Falkensteinstraße 
Saxinger Bernadette, Rohrbacherstraße 
Schinkinger Edith, Rohrbacherstraße 
 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


